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Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bedanke mich (wir bedanken uns) für die Möglichkeit, sich an dieser Vernehmlassung beteiligen zu können. Mit Ihrem Konzept für den Unterhalt und den Ausbau des Nationalstrassennetzes bin ich einverstanden. Gerne aber äussere ich mich (äussern wir uns) zum Thurgauer Projekt «Bodensee-Thurtal-Strasse BTS»

Generelle Aspekte zur Vernehmlassungsvorlage
1. Sind Sie mit den Grundzügen der Vorlage einverstanden?
Ich bin (wir sind) einverstanden. Die Kriterien, nach denen Projekte beurteilt und in die Ausbauschritte aufgenommen werden – oder eben nicht – sind sachgerecht.

Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024–2027 für den Betrieb und den Unterhalt sowie für den Ausbau im Sinne von Anpassungen
2. Ist der beantragte Umfang des Zahlungsrahmens Nationalstrassen 2024–2027 nachvollziehbar?
Ist nachvollziehbar, denn der Unterhalt und damit der Werterhalt des Nationalstrassennetzes muss oberste Priorität haben. Ein vernachlässigter Unterhalt würde später zu sehr viel höheren Kosten führen.
Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen
3. Ist das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen in Bezug auf den Projektumfang vollständig?
Die Projekte werden nach klaren und einleuchtenden Kriterien in die verschiedenen Realisierungshorizonte eingeteilt. 
4.  Wie beurteilen Sie die Zuteilung der Erweiterungsprojekte zu den    Realisierungshorizonten und zum Ausbauschritt 2023?
- siehe Frage 3

Weitere Bemerkungen
5.      Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage?
Bodensee-Thurtal-Strasse BTS
Die BTS gehört aufgrund der Beurteilungskriterien in keinen der Realisie-rungshorizonte, denn die BTS ist mit den verkehrs- und umweltpolitischen Vorgaben des Bundes nicht kompatibel. Das ASTRA hat richtig entschieden. 
Es sind vor allem folgende Kriterien des ASTRA, die klar gegen den Bau der BTS sprechen:
- Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gemäss der Botschaft zum Netzbeschluss 2012 hätte die BTS 800 Millionen kosten sollen. Nach Planungskosten von 7 Millionen betragen nun die Kosten mehr als 1.6 Milliarden. Und auch dies dürfte nur ein Zwischenresultat auf dem Weg nach oben sein. 
1.6 Mrd für eine durchgehende Schnellstrasse auf einer Achse mit DTV-Zahlen wie 10 000-12 500 (Egnach-Amriswil und Amriswil-Sulgen) und 15 000-17 500 (Sulgen-Weinfelden). Ein vernünftiges Kosten-Nutzenverhältnis ist nicht gegeben.
- Grösster Handlungsdruck: Ein Blick auf die DTV-Zahlen im gesamt-schweizerischen Nationalstrassennetz genügt, um zu erkennen, wo die Probleme liegen – sicher nicht im Thurgau. Auch in den Staumeldungen von Radio DRS wird der Thurgau nie erwähnt. Die gewünschte BTS ist ein regionales Partikularinteresse. 
- Bedürfnisse des nationalen und internationalen Verkehrs: Die BTS beseitigt keine Engpässe, die nationalen oder internationalen Verkehr massgeblich behindern. 
- Vermeidung von Problemverlagerungen: Mit dem Ausbau der Thurtalstrecke und der damit erhofften Reisezeitverkürzung im MIV würde zusätzlich Verkehr in die staugefährdeten Abschnitte Umfahrung Winterthur und Zürich Nord geführt.
- Potenzial des öV; Konkurrenzierung des öV.: Wir haben auf dieser Strecke einen hervorragend ausgebauten öV! Winterthur – Weinfelden täglich über 140 Züge; Winterthur – Romanshorn 80 Züge. "Die BTS erhöht andererseits die Kapazitäten und verkürzt die Reisezeiten im Strassenverkehr. Damit konkurrenziert sie den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und fördert die Verkehrsverlagerung auf der Ost-West-Achse Richtung MIV." (Gesamtverkehrskonzept Thurgau, April 2011)
- Lärm- und Luftbelastung: Ein Indikator der Kosten-Wirksamkeits-Analyse (und der Kosten-Nutzen-Analyse). Ein Argument der BTS-Befürworter ist die Lärmbelastung der Anwohner. Es gibt tatsächlich einzelne Siedlungsgebiete mit Strassenlärm. Die Probleme sind allerdings punktuell und könnten mit weit kostengünstigeren Massnahmen angegangen werden. Weitere Faktoren, die zu einer Entschärfung des Problems beitragen, sind die zunehmende Elektrifizierung des Strassenverkehrs – auch im Schwerverkehr – und neue Arbeitsformen wie Homeoffice, Village-Office, Videokonferenz.
Interessant ist, dass die Befürworter mit dem Lärmschutz argumentieren – und eine Schnellstrasse fordern, auf der über weite Strecken Tempo 100 gefahren würde. was die Lärmbelastung erhöht und nicht senkt.
- Sicherheit: Ebenfalls ein Indikator der Kosten-Wirksamkeits-Analyse (und der Kosten-Nutzen-Analyse). Die Hochleistungsstrasse "zweispurig, nicht richtungs-getrennt, Tempo 100" – das ist das Konzept der BTS – hat sich nicht bewährt. Dass frontale Kollisionen mit Tempo 100 ungleich gravierender sind, ist eine physikalische Selbstverständlichkeit. 


Der Netzbeschluss von 2012
- «Finanzierung und Betrieb der rund 800 Millionen Franken teuren BTS werden aller Voraussicht nach ab 2014 in die alleinige Zuständigkeit des Bundes fallen.» Und: «Es herrscht Klarheit über den Verlauf der neuen Strassen, die Kosten und die Finanzierung.» Dies versprach die Abstimmungsbotschaft von 2012 zum Netzbeschluss BTS/OLS. Nach 10 Jahren und einer 7 Millionen teuren Planung wissen wir es besser: Verdoppelung der Kosten, zudem hält das Projekt den Kriterien für eine Übernahme ins STEP nicht stand. 
- Die Thurgauer Umweltverbände, grün-linke Parteien, regionale Gruppierungen und ein bäuerliches Komitee bekämpften den Netzbeschluss (BTS und OLS). Dazu wurde auch ein Vorschlag ausgearbeitet, der kostengünstiger, bodensparend und besser etappierbar gewesen wäre. 

Mit freundlichen Grüssen
	Xxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxx



